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Besetzung des Ausschusses für Schule und Sport 

 
Beschlussvorschlag: 
 
Der Kreistag beruft gemäß § 110 Abs. 4 des Niedersächsischen Schulgesetzes (NSchG) in der z.Z. 
geltenden Fassung folgende Personen in den Ausschuss für Schule und Sport: 
 

I. Berufsbildende Schulen 
 
Vertreter der Lehrkräfte 
 

 
 
Peter Kramer 
Im Rübenkamp 5 
38304 Wolfenbüttel 

1. Ersatzmitglied: 
 
Harald Wengler-Fried 
Burbacher Str. 11 
38166 Braunschweig 
 

 2. Ersatzmitglied 
nicht benannt 

 
 
II. Allgemein bildende Schulen 

 
Vertreter der Lehrkräfte 
 

 
 
Volker Pasemann 
Dorstädter Str. 4 
38312 Börßum 

1. Ersatzmitglied: 
 
Heike Oldhafer-Naporra 
Neuer Weg 75 b 
38302 Wolfenbüttel 
 

 2. Ersatzmitglied 
nicht benannt 
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Vertreter der Eltern 

 

arlies Pönisch 

tel 

1. Ersatzmitglied:
 

 
M
Fallsteinweg 69 
38302 Wolfenbüt

 

arina Meier-Winkler 

te 

 . Ersatzmitglied

 
M
Im Winterfeld 13 
38321 Groß Denk
 
2  

udolph Förstel 

 
ertreter der Schülerinnen und Schüler

 
R
Neue Dorfstr. 58 
38315 Schladen 

V  
ertreter müssen noch durch den Kreisschülerrat 

enannt und in einem nachträglichen Verfahren berufen werden. 
 

 
Die Schülervertreterin bzw. der Schülerv
b

 
 
 
Aufwand/Auszahlung i. € Produktkonto  Ergebnishaushalt Haushaltsjahr 
             Finanzhaushalt       

Mittel stehen 

   
zur Verfügung nicht zur Verfügung nur bereit i. H. v. Euro       

Deckungsvorschlag 

  
Mehrerträge/-einzahlungen 
be

      Minderaufwendungen/-
auszahlungen bei 

      
i 

Diese Maßnahme hat Auswirkungen auf die Erreichung folgender Oberziele 
 unterstützt  behindert Oberziel 1 (Abmilderung des )  Bevölkerungsrückgangs
 unterstützt  behindert Oberziel 2 (Reduzierung der Defizite in der Ergebnis- und Finanzrechnung) 
 unterstützt  behindert Oberziel 3 (Verbesserung der CO2-Bilanz) 
 unterstützt  behindert Oberziel 4 (Erstellung eines Leitbildes mit herausragenden Alleinstellungsmerkmalen) 
 unterstützt  behindert Oberziel 5 (dauerhaft bürgerfreundliche Verwaltungsstrukturen) 
 unterstützt  behindert Oberziel 6 (leistungsfähiges und zukunftsorientiertes Bildungsangebot) 

 
 

 
  Seite: 2/3 



 
  Seite: 3/3 

Begründung: 
 
Gemäß § 110 des Niedersächsischen Schulgesetzes (NSchG) in der z.Z. geltenden Fassung hat der 
Landkreis Wolfenbüttel als Schulträger einen Schulausschuss zu bilden, der sowohl für allgemein 
bildende als auch berufsbildende Schulen zuständig ist. Dem Schulausschuss müssen mindestens je 
zwei Vertreterinnen oder Vertreter der Lehrkräfte sowie der Schülerinnen und Schüler, darunter je 
eine Lehrkraft und eine Schülerin oder ein Schüler der berufsbildenden Schulen, sowie eine 
Vertreterin oder ein Vertreter der Eltern angehören. Neben den Mitgliedern ist mindestens dieselbe 
Zahl von Ersatzmitgliedern vorzuschlagen. 
 
Der XVII. gewählte Kreistag hat in seiner konstituierenden Sitzung am 07.11.2011 einen Ausschuss 
für Schule und Sport gebildet. Die Vertreterinnen bzw. die Vertreter der Lehrkräfte der allgemein 
bildenden und berufsbildenden Schulen sowie die Vertreter der Eltern und Schüler sollten in einem 
nachträglichen Verfahren berufen werden.  
 
Der Schulpersonalrat der Carl-Gotthard-Langhans-Schule hat am 22.11.2011 mitgeteilt, dass Herr 
Peter Kramer als Vertreter der Lehrkräfte für berufsbildende Schulen und Herr Harald Wengler-Fried 
als Ersatzmitglied in den Ausschuss für Schule und Sport berufen werden sollen. 
 
Der Kreiselternrat hat in seiner konstituierenden Sitzung am 07.12.2011 als Vertretungen der Eltern 
Frau Marlies Pönisch als Mitglied, Frau Marina Meier-Winkler als erstes Ersatzmitglied und Herrn 
Rudolph Förstel als zweites Ersatzmitglied gewählt.  
 
Die Schulpersonalvertretungen der kreiseigenen allgemein bildenden Schulen haben am 08.12.2011 
mitgeteilt, dass aufgrund eines gemeinsamen Vorschlags Herr Volker Pasemann (Werla-Schule 
Schladen) als Vertreter der Lehrkräfte für allgemein bildende Schulen und Frau Heike Oldhafer-
Naporra (HRS Sickte) als Ersatzmitglied dem Ausschuss für Schule und Sport angehören sollen. 
 
Die Vertretungen der Schülerinnen und Schüler müssen in einem späteren Verfahren noch durch den 
Kreisschülerrat benannt werden. 
 
Nach § 6 der Verordnung über das Berufungsverfahren für die kommunalen Schulausschüsse vom 
17.10.1996 (Nds. GVBl. S. 432) werden die Vertreterinnen oder Vertreter der Lehrkräfte und der 
Eltern für die Dauer der vollen Wahlperiode der Vertretungskörperschaft des Schulträgers berufen. 
Ein Mitglied verliert seinen Sitz im Schulausschuss, wenn es sein Mandat niederlegt oder wenn die 
Voraussetzungen nicht mehr erfüllt sind, die nach der genannten Verordnung bei der Berufung erfüllt 
sein müssen. Die von den Gruppen vorgeschlagenen Personen, die im Beschlussvorschlag 
aufgeführt sind, erfüllen die Berufung in den Schulausschuss. 
 
Ich bitte, wie beantragt zu entscheiden. 
 
 
Im Auftrage 
 
 
 
Simone Werner 
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